
Empfehlungen zur Reflexion der Rolle und zur Weiterentwicklung 
der Beauftragung von Diakoninnen und Diakonen in  Diakonischen 
Einrichtungen und Diensten

Diakoninnen 
und Diakone

in der Diakonie 
Württemberg

Der Verbandsrat des Diakonischen Werkes Württemberg hat am 
12.12.2013 die Empfehlungen und am 07.10.2020 die Weiterentwick
lungen zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die Empfehlungen nehmen u.a. Anregungen aus dem Positionspapier 
„ DiakonInnen bei der Karlshöhe Ludwigsburg“ auf.

Diakonisches Werk der evangelischen Kirche in Württemberg e.V. 
Heilbronner Straße 180 
70191 Stuttgart

Leitungskreis der Diakoninnen und Diakone  
in Diakonischen Einrichtungen und Diensten

Diakonin Nadescha Arnold, Diakon Thomas Franz, Diakon Martin Griesinger, 
Diakonin Anne Hauser, Diakon Götz Kanzleiter (Sprecher),  
Diakonin Carmen Treffinger (Sprecherin), Diakonin Birgit Wieland

Kontakt Diakonin Christina Köster, Beauftragte für Diakon/-innen  
in Diakonischen Einrichtungen und Diensten

 E-Mail: christina.koester@zd.elk-wue.de

Weitere Informationen zum Zentrum Diakonat in Ludwigsburg:  
www.zentrum-diakonat.de

Stand: Oktober 2020

Für Diakoninnen und Diakone in Diakonischen Diensten (im 
Bereich der Kirchlichen Anstellungsordnung KAO) finden 
Sie an gleicher Stelle einen weiteren Leitfaden.

Für die finanzielle Unterstützung der Personalentwicklung von 
Diakoninnen und Diakonen hat die Landeskirche einen PE-
Fonds Diakonat bis zum Jahr 2029 eingerichtet. Alle Informa-
tionen dazu finden Sie ebenfalls auf der Homepage des PE-
Konzeptes.

Zielsetzung einer PE-Maßnahme von Diakoninnen und Diako-
nen in Diakonischen Einrichtungen und Diensten können fol-
gende Schwerpunkte sein:

Diakonisches 
Profil stärken

Ehrenamts
koordination
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 Bildungsarbeit

Ethikbeauftragte/r
Sozialraum
orientierung
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des Kirchenjahres

Seelsorgliches 
 Begleiten

gesundheitl. 
 Vorsorgeplanung
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 Leitungsaufgaben
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Empfehlungen zur Reflexion der Rolle und zur Weiterentwicklung der  Beauftragung von Diakoninnen und Diakonen in  Diakonischen Einrichtungen und Diensten 

I Einleitung

Viele Diakonische Einrichtungen und Dienste sind Anstel-
lungsträger der von der Landeskirche ins Amt berufenen Dia-
koninnen und Diakone.1 Einige entsenden auch Mitarbeitende 
in die berufsbegleitende Ausbildung zur Diakonin und zum 
Diakon. Sie erwarten daraus einen Gewinn an diakonischer 
Profilierung ihrer Arbeit. Zur diakonischen Profilierung tragen 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende und alle Ebenen in 
einer Einrichtung bei. Diakoninnen und Diakone können hier 
mit ihren Kompetenzen einen spezifischen Beitrag leisten. Sie 
können insbesondere zur Gestaltung der Beziehung zu Kir-
chengemeinden und Kirchenbezirken beitragen und Mitver-
antwortung für die Profilierung einer geistlich-theologischen 
Organisationsentwicklung übernehmen.

II Empfehlungen

Wir empfehlen

 3 Diakoninnen und Diakone – zusammen mit anderen Profess-
ionen – als Fachpersonal für die diakonische Profilierung 
und die damit zusammenhängende interne und externe 
Kommunikation und Vernetzung verstärkt einzusetzen.

 3 Im Interesse einer diakonischen Unternehmenskultur Pro-
zesse zur Aufgaben- und Rollenklärung der verschiedenen 
Berufsgruppen in Diakonischen Einrichtungen und Diens-
ten zu initiieren unter besonderer Berücksichtigung der 
kirchlichen Ämter von Pfarrerinnen und Pfarrern sowie Dia-
koninnen und Diakonen.

 3 Diakoninnen und Diakone nach Möglichkeit als Diakonin-
nen und Diakone einzustellen oder für Fachstellen z.B. als 
Dipl. Sozialarbeiter/in / Diakon/in aus Gründen der Refinan-
zierung. Dabei sollten die spezifischen Aufgaben als Diako-
nin bzw. Diakon in Ausschreibungen und Stellenbeschrei-
bungen mit aufgeführt werden, z.B.:

1 Der Zugang in den Diakonat kann sowohl über eine grundständige Ausbildung/
Studium an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg oder eine von der Evang. 
Landeskirche in Württemberg anerkannte vergleichbare Ausbildung als auch über 
die berufsbegleitende Ausbildung erfolgen.

III Ressourcen

 3 Die Stelle einer/eines Beauftragten für Diakoninnen und 
Dia kone in Diakonischen Einrichtungen und Diensten ist 
auf Dauer eingerichtet. Sie hat ihren Sitz im Zentrum Dia-
konat der Landeskirche. Die Personalkosten werden von 
der Landeskirche getragen.

 3 Die Einrichtungen und Dienste der Diakonie Württemberg 
benennen eine konkrete Ansprechperson für Fragen des 
Diakonats in der Einrichtung, die den Kontakt mit dem/der 
Beauftragten hält.

 3 Weitere Ressourcen stellen das Zentrum Diakonat, der 
Evangelische Oberkirchenrat sowie das Diakonische Werk 
Württemberg in ihren Regelzuständigkeiten und Regel-
arbeitsaufteilungen zur Verfügung.

IV Personalentwicklung für 
 Diakoninnen und Diakone

Ausgehend von den Beschlüssen der württembergischen Lan-
dessynode wurden in den letzten Jahren folgende Unterstüt-
zungsangebote für die Personalentwicklung von Diakoninnen 
und Diakonen entwickelt.

 • Das Landeskirchliche Personalentwicklungskonzept für Dia-
koninnen und Diakone informiert über die vielfältigen Ange-
bote im Diakonat, zeigt die PE-Perspektiven und benennt 
die Ansprechpersonen im württembergischen Diakonat mit 
ihren Zuständigkeiten. 

Eine Homepage mit allen Informationen und Materialien fin-
den Sie unter:

www.lped.de 

 • Um vor Ort bei Personalentwicklungs- und Mitarbeiter-
jahresgesprächen zu unterstützen, wurden zwei Leitfäden 
entwickelt, die verschiedene Dimensionen der Personalent-
wicklung von Diakoninnen und Diakonen aufzeigen:

Für Diakoninnen und Diakone in Diakonischen Einrichtun-
gen ist ein Leitfaden für „Personalgespräche bei Diakoni-
schen Trägern“ eingestellt.

 † Mitwirkung an der Weiterentwicklung der diakonischen Kultur 
einer Einrichtung

 † Mitwirkung bei der Gemeinde- und Gemeinwesenorientierung  
der Einrichtung

 † Mitwirkung im Fortbildungsbereich zu diakonischen 
 Themenstellungen

 † Mitwirkung in Ethikräten o.ä.

 † Mitwirkung in der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Veröffentlichungen, 
Besuchergruppen 

 † Gestaltung von Andachten, Gottesdiensten und weiteren 
 spirituellen Angeboten

 † Gestaltung des Kirchenjahrs

 † Seelsorge

 † Die gottesdienstliche Einführung von Diakoninnen und Diakonen

 † Die regelmäßige Einbindung von Diakoninnen und Diakonen in 
Gottesdiensten in der Einrichtung, in der Kirchengemeinde und 
im Kirchenbezirk. Wenn Diakoninnen und Diakone liturgisch 
tätig sind, tragen sie die Mantelalbe

 † Alle Veröffentlichungen in Zusammenhang mit der Einführung 
sowie Visitenkarten, Namensschilder etc. mit der Bezeichnung 
„Diakonin“ bzw. „Diakon“ zu führen

 † Die aktive Unterstützung und Freistellung für die Teilnahme an 
der geistlich-theologischen Fortbildung der Landeskirche

 † Die aktive Unterstützung und Freistellung für die  Teilnahme 
an berufsgruppenspezifischen Konventen und weiteren 
 gemeinschaftsbildenden Angeboten auf Landeskirchen- und 
Kirchenbezirksebene, sofern dem keine dienstlichen Interessen 
entgegenstehen

 † Die Diakonatsanteile in den Dienstaufträgen in Mitarbeitenden-
Gesprächen und bei Zielvereinbarungen besonders in den Blick 
zu nehmen

 † Rolle und Beitrag von Diakoninnen und Diakonen in der Einrich-
tung auf Vorstandsebene sowie in den Gremien der Einrichtung 
kontinuierlich zu reflektieren

 † Konvente für Diakoninnen und Diakone zu bilden, die dem inter-
nen Austausch zu Beitrag und Rolle in der Einrichtung dienen


